
Widerstand gegen Lehrplan 21 in den Kantonen

Kompetenzen (rot) und Stellungnahmen (grau) 
«Es ist gespenstisch: Wie von Geis-
terhand geführt, hat sich in den letzten 
Jahren, von der Öffentlichkeit nahezu 
unbemerkt, eine der radikalsten Verän-
derungen an Schulen und Universitäten 
vollzogen […] ‹Kompetenzorientierung› 
lautet das Zauberwort, das nun die Lehr- 
und Studienpläne dominiert.»

Paul Liesmann, Philosophie Professor  
an der Uni Wien, NZZ vom 15.9.2014

«Der Lehrplan baut nicht auf Wissen 
und Inhalte, sondern auf eine schummri-
ge ‹Kompetenzorientierung›. Ein Profes-
sor hat bereits gespottet, nach Lehrplan 
21 genüge es, dass die Schüler ein-
mal vom Einmaleins gehört hätten und 
wüssten, wo sie es finden könnten; be-
herrschen müssten sie es nicht mehr.»

Anita Fetz, Basler SP-Ständerätin,  
Die Zeit vom 23.10.2014

«Schülerinnen und Schüler können alle Laute und 
Lautverbindungen heraushören und in lautgetreuer 
(nicht unbedingt orthografisch korrekter) Schreibung 
entsprechenden Buchstaben zuordnen.» 

Aus dem Lehrplan 21, Kindergarten und 1./2. Klasse

Taschenrechner bereits an Primarschule?
«Schülerinnen und Schüler können Grundoperatio-
nen mit dem Rechner ausführen.»

Aus dem Lehrplan 21, Zyklus 2, 3.–6. Klasse

In immer mehr deutschschweizer Kantonen regt sich Widerstand gegen den Lehrplan 21. In 11 Kan-
tonen wurden bereits Initiativen eingereicht oder es werden Unterschriften gesammelt. Aktuell lau-
fen in 2 Kantonen Vorbereitungen zum Start einer Initiative.

Initiativkomitee für die Änderung des Volksschulgesetzes – Stopp dem Lehrplan 21, Postfach 236, 8808 Pfäffikon, Tel. 055/410 41 93

Streichung von § 9
Die permanenten Schulversuche 
abschaffen

Die Schüler sollen nicht Versuchskanin-
chen sein. Die Erfahrungen der letzten 
Jahrzehnte zeigen, dass Lehrer und Kin-
der unter den ständigen Schulversuchen 
leiden. Sie brachten hohe Kosten und 
viel Unruhe in den Schulbetrieb. Der 
hohe Zusatzaufwand für Schulversuche 
verfehlt Grundsatz und Zweck der Volks-
schule gemäss Artikel 2 und 3 VSG.

Für sinnvolle und sorgfältig eingeleitete 
Neuerungen gibt es auch ohne gesetz-
lich verankerte Schulversuche genügend 
Spielraum. Darum weg mit Artikel 9.

l Die Lehrer sollen ihre Kräfte 
dort investieren können, wo sie 
den Schülern zugute kommen, 
nämlich in den bewährten Kern-
fächern der Schule – für eine 
sichere Grundausbildung aller 
Kinder.

§ 2, Grundsatz
1 Die öffentliche Volksschule orientiert sich  

bei der Erziehung und Bildung an christli-
chen, humanistischen und demokratischen 
Wertvorstellungen.

2 Sie gewährleistet allen Kindern und Jugend-
lichen ohne Rücksicht auf das Geschlecht, 
die Religion, die soziale und regionale Her-
kunft, die gleichen Bildungschancen. 

§ 3 Zweck
1 Die Volksschule vermittelt den Schülerinnen 

und Schülern eine angemessene Grundaus-
bildung nach Massgabe ihrer Anlagen und 
Eignungen. 

2 Sie fördert die Entwicklung zur selbstän-
digen, verantwortungsbewussten Persön-
lichkeit und schafft die Grundlagen für 
das Zusammenleben in Gesellschaft und 

Demokratie, für die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Lebenstüchtigkeit sowie für 
verantwortungsvolles Verhalten gegenüber 
der Umwelt.

3 Im Rahmen ihres Bildungsauftrages unter-
stützt sie die Erziehungsberechtigten auf 
partnerschaftliche Weise in der Erziehung. 

Weitere Informationen zum Lehrplan 21und zu dieser Initiative:
- www.buergerforum-freienbach.ch
- www.nein-zum-lp21.ch
- www.lehrplan21-nein.ch
- www.elternfuereinegutevolksschule.ch

Mit der Initiative geforderte Änderungen im Volksschulgesetz
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Ergänzung von § 27 Abs.1: 
Jahrgangsziele beibehalten, 
Schulfächer werden aufgezählt

Mit dem Lehrplan 21 würde der bisherige 
Fächerkanon verwässert, der die Grund-
lage unserer guten Volksschule bildet. 
Und anstelle von Jahreslernzielen würde 
der Lehrplan 21 nur schwammige „Kom-
petenzen“ umschreiben.

Doch die Lehrer sollen eindeutige Orien-
tierung über Pflichtstoffe und Lernziele 
für jedes Schuljahr erhalten. Die traditio-
nellen, bewährten Fächer sind beizube-
halten, um der Schwyzer Bevölkerung 
ein verlässliches, gutes Bildungsniveau 
zu garantieren. 

Zu ihrer Sicherung sollen diese Schulfä-
cher im Gesetz namentlich aufgeführt 
werden. Für alle Fächer sollen weiterhin 
Jahreslernziele festgelegt werden. 

Unsere Initiative will Qualität in der Bildung sichern
l Das Volk soll über Grund satz-

änderungen entscheiden – und 
nicht allein der Erziehungsrat. 
Wir Schwyzer haben Harmos nie 
zugestimmt – und erteilen auch 
dem Lehrplan 21, der ein  
Produkt von Harmos ist und 
unsere Kantonshoheit über  
das Schulwesen attackiert,  
eine klare Abfuhr.

l Institutionalisierte Schulver-
suche und wuchernde Daten-
sammlungen über Schüler und 
Lehrer bringen keine Qualitäts-
verbesserung. Sie haben im 
Volksschulgesetz nichts zu 
suchen.

- www.kindgerechte-schule.ch
- www.starkevolksschulesg.ch
- www.550gegen550.ch 
- www.lvb.ch

Einfügen von § 27 Abs.2, neu: 
In grundlegenden Schulfragen entschei-
det das Volk

Die Schwyzer Volksschule darf nicht  
ohne öffentliche Diskussion und Zustim-
mung der Bevölkerung in ihrem grund-
legenden Leistungsangebot verändert 
werden – wie dies in den letzten Jahr-
zehnten via Reformen und Experimente 
vorangetrieben wurde – und jetzt mit 
dem Lehrplan 21 zementiert würde. 

Kantonsrat und Volk sollen in Sachen 
Volksschule das letzte Wort haben. 

Mit dem fakultativen, resp. obligatori-
schen Referendum stärken wir die Selbst-
bestimmungsrechte der Be völ ke rung 
über das Schulwesen. 

Grundlegende Änderungen sollen der 
Volksabstimmung unterliegen.

Initiative
gegen den Lehrplan 21

Unser kantonales Volksschulgesetz hat bewährte Grundsatz- 
und Zweckartikel. Sie würden mit dem Lehrplan 21 verletzt.

Lehrplan 21- NEIN

findet



Chronologie amtlicher Ignoranz
16. Oktober 2014  Veröffentlichung des Initiativbegehrens 

16. Dezember 2014  Einreichung des Volksbegehrens mit über 3‘000 bestätigten Unterschriften

17. Dezember 2014 Mitteilung der Bildungsbehörden in schule+bildung sz 4/2014: 
   „Festhalten am Umsetzungsfahrplan, (…) hat der Erziehungsrat das Bildungs-  
   departement beauftragt, die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung und Umsetzung  
   des Lehrplans 21 im Kanton Schwyz weiter voranzutreiben “  
   Bekanntgabe der Daten  „18.2., 10.3., 12.3., 17.3., 24.3.2015 (Informationsveran-  
   staltungen für Schulrats- und Schulleitungsmitglieder sowie Lehrpersonen) , 
   11.5., 21.5., 26.5.2015 (Weitere Veranstaltungen für eine breite Öffentlichkeit)“     
                                                      
20. Januar 2015  Erklärung des Zustandekommens der Initiative durch den Regierungsrat

19. Februar 2015 schule+bildung sz 1/2015:  
   „Zielvorgaben 2015, Hauptziele: Vorantreiben  der Arbeiten zur Einführung des  
   Lehrplans 21 unter Berücksichtigung der dazu eingereichten  Initiative.“   
                                                                     
19. Mai 2015  Medienmitteilung, „Laut Bildungsdirektor Walter Stählin sind alle Optionen offen:   
   ‚Initiative gültig, Initiative teilweise gültig oder Initiative ungültig.‘“

16. Juni 2015  Regierungsratsbeschluss: Antrag Ungültigerklärung an den Kantonsrat

18. November 2015 Termin für den Kantonsrats-Beschluss über die Gültigkeit

Bundesverfassung, Art. 9

Liebe Schwyzerinnen
Liebe Schwyzer
Wir wenden uns mit dieser Initiative 
an Sie, weil wir über den aktuellen Zu-
stand der Schulen besorgt sind. 

Eltern, Lehrmeister und weiterfüh-
rende Schulen stellen bei den Schul-
abgängern einen rapide sinkenden 
Ausbildungsstand fest. Gleichzeitig 
steigen die Lern- und Konzentrations-
schwierigkeiten. 

Dies würde mit dem Lehrplan 21 noch 
weiter verschlechtert. 

Die geplanten Änderungen sind in an-
deren Ländern schon kläglich geschei-
tert. Aber mit dem Lehrplan 21 wollen 
Erziehungs- und Regierungsrat diesel-
ben negativen Entwicklungen auch bei 
uns durchexerzieren – ohne öffentli-
che, demokratische Diskus sion.

Verheerende Änderungen
durch den Lehrplan 21
l Keine strukturierte, solide Vermitt-

lung von Grundwissen 
l Zusammenhangloses Antrainieren 

einzelner Fertigkeiten, der Lernin-
halt aller Schuljahre: in Tausende 
„Kompetenzen“ zerstückelt

l Stark reduzierter Lehrstoff, viele Fä-
cher verschwinden, z.B. Geschichte, 
Geografie, Biologie, Physik

l Lehrmittel ohne logischen Aufbau 
und roten Faden 

l Lehrperson nur noch Lernbegleiter / 
Coach / Animator

l Kinder weitgehend sich selbst über-
lassen („selbstgesteuert“)

l Lehrer-Schüler-Beziehung und 
Klassengemeinschaft als ‚alter Zopf‘ 
entwertet

Wie in vielen 
Kantonen regt 

sich auch in 
Schwyz 

Widerstand 
Eltern, Lehrer, Erziehungswissenschaft-
ler zeigen auf, dass hier gefährliche 
Weichen gestellt werden, vollkommen 
am Volk vorbei.

Mit dieser Initiative zur Änderung des 
Volksschulgesetzes soll der Lehrplan 
21 auch im Kanton Schwyz verhindert 
werden. Noch ist es nicht zu spät!

Unterschriftenbogen siehe letzte Seite!

JA zu einer guten Schwyzer Volksschule 
NEIN zum Lehrplan 21

    eine Schule, in der 
unsere Kinder echte 
Bildung und solides 
Grundwissen vermittelt 
erhalten

für           fachlich und menschlich 
engagierte Lehrer, die ihre Auf-
gabe wahrnehmen können, 
und nicht zum Lernbegleiter / 
Coach herabgestuft werden                   

für           klare Jahr-
gangsziele für 
alle Schüler 
und für taugli-
che Lehrmittel

für           eine Schule, an der die 
menschlichen Werte vermit-
telt werden, die im Volks-
schulgesetz verankert sind  
(§ 2 und 3, vgl. Seite 7 oben)

für 

Initiative gegen den Lehrplan 21 – die gute Schweizer Bildung ist in Gefahr

Über unsere Volksschule      
soll das Volk entscheiden

Sind 
auch Sie

besorgt über 
die endlosen 

Schulversuche 
und Refor-

men?

Dann 
unterzeichnen 

Sie diese Initiative 
gegen den Lehrplan 21 
und für ein Volksschul-

gesetz, das solche 
Experimente unter-

bindet 

Kennen 
auch Sie 

gesunde und auf-
geweckte Kinder, die 

in wichtigen 
Schulfächern mit 
grossen Lücken 

kämpfen?

l Der Reformitis klare Grenzen setzen 
l Volksabstimmung bei grundlegenden Änderungen 
l Unterzeichnen Sie die Initiative für die Änderung des Schwyzer Volksschulgesetzes

Initiative
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Chronologie
16. Oktober 2014  Veröffentlichung des Initiativbegehrens 

16. Dezember 2014  Einreichung des Volksbegehrens mit über 3000 bestätigten Unterschriften

17. Dezember 2014 Mitteilung der Bildungsbehörden in „schule+bildung sz 4/2014: 
   Festhalten am Umsetzungsfahrplan, (…) hat der Erziehungsrat das Bildungs-  
   departement beauftragt, die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung und Umsetzung  
   des Lehrplans 21 im Kanton Schwyz weiter voranzutreiben“  
   Bekanntgabe der Daten „18.2.,10.3.12.3.17.3.24.3.2015 
   (Informationsveranstaltungen für Schulrats- und Schulleitungsmitglieder sowie   
   Lehrpersonen) ,11.5.21.5.26.5.2015  
   (Weitere Veranstaltungen für eine breite Öffentlichkeit)“     
                                                      
20. Januar 2015  Erklärung des Zustandekommens der Initiative durch den Regierungsrat

19. Februar 2015 schule+bildung sz 1/2015: „Zielvorgaben 2015, Hauptziele: Vorantreiben der Arbei- 
   ten zur Einführung des Lehrplans 21 unter Berücksichtigung der dazu eingereichten  
   Initiative.“   
                                                                     
19. Mai 2015  Medienmitteilung, „Laut Bildungsdirektor Walter Stählin sind alle Optionen offen:   
   ‚Initiative gültig, Initiative teilweise gültig oder Initiative ungültig.‘“

16. Juni 2015  Regierungsratsbeschluss: Antrag Ungültigerklärung an den Kantonsrat

18. November 2015 Termin für den Kantonsrats-Beschluss über die Gültigkeit

Bundesverfassung, Art. 9: 

Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben  

„Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen 
ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.“

l Das „Vorantreiben der Einführung des Lehrplans 21“ findet ein Jahr lang statt ohne 
l Berücksichtigung  des Begehrens von über 3000 Unterzeichnern: Sie alle wollen, dass 
l das Volk zum fundamentalen Umbau der Volksschule befragt wird.

l Das Gespräch mit den Initianten (zur allfälligen Modifikation) wird verweigert.

l Die (behaupteten) juristischen Mängel können bei Würdigung von Art.9, BV im 
l Austausch mit den Initianten ohne Weiteres behoben werden.

Liebe Schwyzerinnen
Liebe Schwyzer
Wir wenden uns mit dieser Initiative 
an Sie, weil wir über den aktuellen Zu-
stand der Schulen besorgt sind. 

Eltern, Lehrmeister und weiterfüh-
rende Schulen stellen bei den Schul-
abgängern einen rapide sinkenden 
Ausbildungsstand fest. Gleichzeitig 
steigen die Lern- und Konzentrations-
schwierigkeiten. 

Dies würde mit dem Lehrplan 21 noch 
weiter verschlechtert. 

Die geplanten Änderungen sind in an-
deren Ländern schon kläglich geschei-
tert. Aber mit dem Lehrplan 21 wollen 
Erziehungs- und Regierungsrat diesel-
ben negativen Entwicklungen auch bei 
uns durchexerzieren – ohne öffentli-
che, demokratische Diskus sion.

Verheerende Änderungen
durch den Lehrplan 21
l Keine strukturierte, solide Vermitt-

lung von Grundwissen 
l Zusammenhangloses Antrainieren 

einzelner Fertigkeiten, der Lernin-
halt aller Schuljahre: in Tausende 
„Kompetenzen“ zerstückelt

l Stark reduzierter Lehrstoff, viele Fä-
cher verschwinden, z.B. Geschichte, 
Geografie, Biologie, Physik

l Lehrmittel ohne logischen Aufbau 
und roten Faden 

l Lehrperson nur noch Lernbegleiter / 
Coach / Animator

l Kinder weitgehend sich selbst über-
lassen („selbstgesteuert“)

l Lehrer-Schüler-Beziehung und 
Klassengemeinschaft als ‚alter Zopf‘ 
entwertet

Wie in vielen 
Kantonen regt 

sich auch in 
Schwyz 

Widerstand 
Eltern, Lehrer, Erziehungswissenschaft-
ler zeigen auf, dass hier gefährliche 
Weichen gestellt werden, vollkommen 
am Volk vorbei.

Mit dieser Initiative zur Änderung des 
Volksschulgesetzes soll der Lehrplan 
21 auch im Kanton Schwyz verhindert 
werden. Noch ist es nicht zu spät!

Unterschriftenbogen siehe letzte Seite!

JA zu einer guten Schwyzer Volksschule 
NEIN zum Lehrplan 21

    eine Schule, in der 
unsere Kinder echte 
Bildung und solides 
Grundwissen vermittelt 
erhalten

für           fachlich und menschlich 
engagierte Lehrer, die ihre Auf-
gabe wahrnehmen können, 
und nicht zum Lernbegleiter / 
Coach herabgestuft werden                   

für           klare Jahr-
gangsziele für 
alle Schüler 
und für taugli-
che Lehrmittel

für           eine Schule, an der die 
menschlichen Werte vermit-
telt werden, die im Volks-
schulgesetz verankert sind  
(§ 2 und 3, vgl. Seite 7 oben)

für 

Initiative gegen den Lehrplan 21 – die gute Schweizer Bildung ist in Gefahr

Über unsere Volksschule      
soll das Volk entscheiden

Sind 
auch Sie

besorgt über 
die endlosen 

Schulversuche 
und Refor-

men?

Dann 
unterzeichnen 

Sie diese Initiative 
gegen den Lehrplan 21 
und für ein Volksschul-

gesetz, das solche 
Experimente unter-

bindet 

Kennen 
auch Sie 

gesunde und auf-
geweckte Kinder, die 

in wichtigen 
Schulfächern mit 
grossen Lücken 

kämpfen?

l Der Reformitis klare Grenzen setzen 
l Volksabstimmung bei grundlegenden Änderungen 
l Unterzeichnen Sie die Initiative für die Änderung des Schwyzer Volksschulgesetzes

Initiative
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könnten bei Würdigung von Art. 9, BV im

l Das „Vorantreiben der Einführung des Lehrplans 21“  findet ein Jahr lang statt ohne„Vorantreiben der Einführung des Lehrplans 21“

weiter voranzutreiben 

Vorantreiben 


